
 

 

Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen 
(Fahrpersonalgesetz - FPersG) 

 
§ 5 Anordnungsbefugnis, Sicherungsmaßnahmen, Zurückweisung an der Grenze 

(1) Werden bei einer Kontrolle auf Verlangen keine oder nicht vorschriftsmäßig geführte Tätigkeits-
nachweise vorgelegt oder wird festgestellt, dass vorgeschriebene Unterbrechungen der Lenkzeit 
nicht eingelegt oder die höchstzulässige Tageslenkzeit überschritten oder einzuhaltende Mindestru-
hezeiten nicht genommen worden sind, können die zuständigen Behörden die Fortsetzung der Fahrt 
untersagen, bis die Voraussetzungen zur Weiterfahrt erfüllt sind. Tätigkeitsnachweise oder Kontroll-
geräte, aus denen sich der Regelverstoß ergibt oder mit denen er begangen wurde, können zur Be-
weissicherung eingezogen werden; die Fahrerkarte darf während ihrer Gültigkeitsdauer nicht entzo-
gen oder ihre Gültigkeit ausgesetzt werden, es sei denn, es wird festgestellt, dass die Karte gefälscht 
worden ist, der Fahrer eine Karte verwendet, deren Inhaber er nicht ist, oder die Ausstellung der 
Karte auf der Grundlage falscher Erklärungen oder gefälschter Dokumente erwirkt wurde. 
 
(2) … 


